
 

Marktgemeinde  
Neukirchen am Walde 

Gemeindenachrichten 

 Amtsstunden des Bürgermeisters 
  

 Jeden Donnerstag  10.00 bis 12.00 Uhr 
     17.00 bis 18.00 Uhr 
 
 Weitere Termine gegen telefonischer Vereinbarung! 

Splittkehrung 

Die jährliche Splittkehrung findet heuer ab dem 24. März 2025 statt. 

Wir bitten alle Hausbewohner im Marktbereich eine Woche vorher die Geh-

steige vor ihren Häusern zu säubern. Der anfallende Splitt kann dann durch 

die Kehrmaschine mitentsorgt werden. 

Am Donnerstag, 10. April 2025 findet von 09.00 bis 12.00 Uhr die Landwirt-

schaftsfoliensammlung statt. Diese erfolgt beim ASZ in Neukirchen am Wal-

de, Baumgarten 7.  

Nähere Informationen gibt es beim Bezirksabfallverband Grieskirchen unter 

07248/65001; www.ooe-bav.at/grieskirchen 

Agrarfoliensammlung 

FERIALARBEITER/IN für WOODY´S Naturbad 

Für unsere Naturbadeanlage „WOODY´S“ suchen wir wieder  

Ferialarbeiter/innen. Der Verdienst für 4 Wochen (28 Tage) beträgt 1.650,00 € (inkl.  

2 Tage Urlaubsersatzleistungen). Mindestalter ist 15 Jahre. 

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Amtsleiter Clemens Stadler,  

Tel. 07278/3255. 

Wir möchten nochmal auf unseren Stammtisch für pflegende Angehörige aufmerksam machen. Es ist jeder 

herzlich willkommen der ein pflegende/r Angehörige/r ist. Es gibt nützliche Tipps von unserer Leiterin 

Frau Schabetsberger und immer wieder interessante Vorträge. Außerdem bekommt man hier die Mög-

lichkeit, sich mit Gleichgesinnten zu unterhalten bzw. auszutauschen. Der Stammtisch findet jeden letzten 

Donnerstag im Monat im Nebenzimmer des Gasthauses Berghamer statt. 

Stammtisch für pflegende Angehörige 

http://www.ooe-bav.at/grieskirchen


 

Bericht aus dem Gemeinderat vom 12.12.2024 

• Festlegung der Gebührenhebesätze für das Finanzjahr 2025 

Die Hebesätze für die Kanal-, Wasser- und Müllgebühren wurden um 2,9 – 3,0 % erhöht. Die Hunde- 

abgabe wurde von 40,- auf 50,- € erhöht. In der Weihnachtszeitung wurde darauf mittels einer Tarifaufstel-

lung hingewiesen, welche Sie in dieser Ausgabe nochmals finden. 

Weitere Gebühren- und Preisanpassungen per 01.01.2025 waren bei: 

 Elternbeitrag zu Kosten des Kindergartentransports – aufgrund der Notwendigkeit hierbei Kostende-

ckung zu erzielen, musste der mögliche Mindestbetrag pro Monat und Kind in Höhe von 25,- € fest-

gesetzt werden. 

 Portionskosten bei Schülerausspeisung – die Portionskosten wurden um 2% erhöht – Kinderportion 

von 4,00 € auf 4,08 € - Erwachsenenportion von 5,46 € auf 5,57 €. Möchte man die Schülerausspei-

sung kostendeckend führen, müssten die Portionskosten um über 40% erhöht werden. Ausgehend 

vom Preis einer Kinderportion im Jahr 2024 in Höhe von 4,- €, wären dies 5,64 €.  

Die Gemeinden Neukirchen und Eschenau tragen den Abgang der Schülerausspeisung. 

 Eintrittspreise Woodys-Naturbad – auch hier wurden die Preise moderat angepasst. Grundsätzlich 

gibt es kein Freibad, welches kostendeckend geführt werden kann.  

 Auch hier deckt die Gemeinde den Abgang ab. In der vergangenen Saison 2024 betrug der Betriebs-

abgang beim Naturbad 95.638,82 €. 

Die Beschlüsse des Gemeinderates fielen dazu jeweils einstimmig. 

 

• Prüfbericht des örtlichen Prüfungsausschusses 

Die Obfrau des Prüfungsausschusses berichtete über die Sitzung vom 27. November 2024. Unter anderem 

wurden dabei die laufenden Buchhaltungsbelege geprüft und über Außenstände bei den Steuern und Abga-

ben informiert. 

 

• Änderung des Bebauungsplans Zentrum-Nordwest 

Der Grundsatzbeschluss für die Verfahrenseinleitung der Änderung im Bereich der Feldstraße wurde ein-

stimmig gefasst. 

 

• Kindergartentransport 

Mit der Firma Heuberger, welche auch schon bisher die Kinder aus der Ortschaft Knotzberg in den Kinder-

garten Peuerbach transportierte, wurde nun ein unbefristeter Transportvertrag abgeschlossen. Dieser 

wurde vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. 

 

• Brücke Knotzberg 

Die Auftragserteilung zur Projektierung einer Brücke über den Leithenbach, für die Durchführung von Be-

hördenverfahren, wurde einstimmig beschlossen. 

 

• Firma Klaffenböck Baum und Natur 

Die Firma Klaffenböck ersuchte um Verkauf des Gemeindegrundstücks hinter dem Altstoffsammelzent-

rum. Der Gemeinderat beriet darüber. Eine Entscheidung über einen möglichen Verkauf wurde aber nicht 

getroffen. 



 

Bericht aus dem Gemeinderat vom 13.02.2025 

• Gemeinde-Voranschlag 2025 

Die mediale Berichterstattung über die finanzielle Situation der Gemeinden ist den meisten wohl hinrei-

chend bekannt. Gegenüber ersten Befürchtungen konnte der Voranschlag für das Finanzjahr 2025 wieder 

ausgeglichen dargestellt werden. Wie auch schon beim Budget 2024 war dies aber nur durch die Inan-

spruchnahme von Rücklagen möglich. 

Rücklagen stehen allerdings nicht endlos zur Verfügung. Irgendwann sind diese aufgebraucht. 

Die laufenden Einnahmen der Gemeinde können die laufenden Ausgaben nicht decken. Überwiegende  

Ursache dafür sind der Krankenanstaltenbeitrag sowie die Sozialhilfeverbandszulage. Die Gemeinden  

leisten ihren Beitrag für die Krankenhäuser sowie Alten- und Pflegeheime. Die Einnahmen der Gemeinden 

(Ertragsanteile des Bundes am „Steuerkuchen“) steigen allerdings nicht im selben Ausmaß als die  

Ausgaben. Detailliertere Informationen zum einstimmig beschlossenen Gemeindevoranschlag 2025  

entnehmen sie bitte etwas weiter hinten in dieser Gemeindezeitung. 

 

• Mittelfristiger Finanzplan 2026-2029 zum Voranschlag 2025 

Dieser Mittelfristige Finanzplan ist ein Voranschlag für mehrere Jahre. Grundsätzlich muss man diesen als 

eine Momentaufnahme sehen. Jegliche Prognose bzw. Erwartung geht von aktuellen Gegebenheiten und 

Erwartungen aus. Aktuell, bei geringer werdenden Ertragsanteilen und Anstiegen bei den verschiedensten 

„Pflichtausgaben“, verringert sich der finanzielle Spielraum. In Zeiten eines gewissen Aufschwungs fallen 

Prognosen dann auch schon wieder etwas anders aus. 

In unserem konkreten Fall gehen wir im mittelfristigen Finanzplan von einer Trendwende beim Ergebnis 

der laufenden Geschäftstätigkeit aus (= Saldo der laufenden Einnahmen und Ausgaben für den laufenden 

Betrieb der Gemeinde). 2026 läge dieses noch bei -110.700,- €, 2027 nur noch bei -28.100,- €, 2028 bei 

+14.700,- € und 2029 bei +109.100,- €. Diese Trendwende beruht auf Mitteilungen und Prognosen des 

Amtes der OÖ. Landesregierung. 

Der Gemeinderat beschloss diesen mittelfristigen Finanzplan 2026-2029 einstimmig. 

 

• Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde Neukirchen am Walde, Voran-

schlag 2025 und Mittelfristiger Finanzplan 2026-2029 

Diese gemeindeeigene KG diente einzig dem Zweck der finanziellen Abwicklung der Schulsanierung. Für 

die gesamten Baumaßnahmen konnte dadurch ein Vorsteuerabzug in Anspruch genommen werden. Da die 

KG in Summe 20 Jahre zu führen ist, müssen für diesen Zeitraum auch Voranschläge und mittelfristige 

Finanzpläne erstellt werden, obwohl die Finanzierung der Schulsanierung bereits abgeschlossen ist. 

VA’25 und MFP 2026-2029 wurden durch den Gemeinderat einstimmig beschlossen 

 

• Auflassung öffentliches Gut im Bereich Güterweg Jebing-Mäusburg 

Bei diesem öffentlichen Gut geht es um keinen Bereich des asphaltierten Güterwegs Jebing-Mäusburg. Im 

öffentlichen Gut befinden sich auch viele nur geschotterte Wege oder auch nur sogenannte Wald- und Wie-

senwege. Im konkreten Fall ging es um einen sogenannten Wiesenweg im Nahbereich des Güterwegs Je-

bing-Mäusburg. Auf Anregungen hin kann die Gemeinde ein Verfahren zur Auflassung beginnen.  

Falls ein Weg für den Gemeingebrauch als entbehrlich erachtet wird, kann der Gemeinderat die Auflassung 

beschließen. 

Dies geschah im gegenständlichen Fall durch den Gemeinderat einstimmig. 



 

Budget für das Jahr 2025 

In seiner Sitzung vom 13. Februar 2025 hat der Gemeinderat den Voranschlag für das Haushaltsjahr 2025 

einstimmig beschlossen. Die Budget-Erstellung ist schwieriger geworden. Die „Pflicht-„ und laufenden 

Ausgaben der Gemeinden steigen (Preissteigerungen), die Einnahmen steigen jedoch nicht im selben Aus-

maß. Die Anzahl der Gemeinden, welche den Haushalt nicht mehr ausgleichen können, steigt. In unserem 

Fall konnte, durch die Möglichkeit von Rücklagenauflösungen, wieder ein ausgeglichenes Budget erstellt 

werden. Das Anpassen bzw. Erhöhen der verschiedensten Gebühren ist dafür leider auch Grundvorausset-

zung. Einmal nicht „moderat“ angepasst, erhöht den Druck hinsichtlich der notwendigen Kostendeckung in 

den verschiedensten Bereichen. Über die konkreten Gebührenerhöhungen per 1. Jänner 2025 haben wir 

bereits in unserer Weihnachtszeitung informiert. Neuerlich finden sie die neuen Sätze auch in dieser  

Zeitung. 

Als grundsätzliche Information sei gesagt, dass sich der Gemeindevoranschlag in 

• Finanzierungshaushalt und 

• Ergebnishaushalt   gliedert. 
 
 

Finanzierungshaushalt – Voranschlag 

Dieser umfasst sämtlichen Geldflüsse (Ausgaben / Einzahlungen) und beinhaltet das IST (Haben-Seite). 

Was hat die Gemeinde tatsächlich bezahlt und bekommen. 

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (Saldo von Einnahmen und Ausgaben des ehemaligen or-

dentlichen Haushalts) ist mit einem Saldo von -120.300 € veranschlagt. Bei diesem Saldo sind die  

investiven Einzelvorhaben (außerordentliche Vorhaben) nicht hinzugezählt. Das Gesamthaushaltsergebnis 

(operativ/laufend + investiv/außerordentlich) weist einen Saldo von  

-155.300 € auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diesen negativen Salden steht jedoch die Möglichkeit der Rücklagenentnahme vom Sparbuch für allgemei-

ne Betriebsmittel gegenüber. Dies war auch schon so im vorjährigen Budget der Fall. Im laufenden  

Betrieb des Jahres 2024 ergab sich allerdings, dass nicht sämtliche Rücklagen aufgebraucht werden muss-

ten und das Land OÖ. den Gemeinden Sonder-Bedarfszuweisungsmittel zur Verfügung stellte. Diese  

waren bei der Erstellung des Voranschlags 2024 noch nicht bekannt. 

Die Buchhaltungsvorschriften (VRV – Voranschlags- und Rechnungsabschluss Verordnung) geben vor, 

dass Rücklagenentnahmen im Finanzierungshaushalt buchhalterisch nicht dargestellt werden. Sie fließen 

nur in den Ergebnishaushalt ein. Darum bleibt der rote negative Saldo trotzdem stehen. 

 

 Einzahlungen Auszahlungen Saldo 

Operative Gebarung 4.043.800,00 4.196.600,00 -152.800,00 

Investive Gebarung 416.100,00 105.700,00 310.400,00 

Finanzierungstätigkeit 0,00 312.900,00 -312.900,00 

Zwischensumme 4.459.900,00 4.615.200,00 -.155.300,00 

-abz. invest. Einzelvorh. 508.000,00 543.000,00 -35.000,00 

Summe 3.951.900,00 4.072.200,00 -120.300,00 



 

Ergebnishaushalt - Voranschlag 

Dieser umfasst alle SOLL Werte. Grundsätzlich müssten Soll und Ist übereinstimmen (Ausnahme bei offe-

nen Forderungen). 

Zusätzlich umfasst der Ergebnishaushalt auch noch Rücklagenzuführungen und –entnahmen, Wertverluste 

(Afa-Abschreibungen) beim Gemeindevermögen und die anteilsmäßige Auflösung von Investitionszu-

schüssen. Investive Einzelvorhaben (z.B. Krabbelstube + 5.Gruppenraum) fließen nicht im Jahr der Errich-

tung in diesen Haushalt ein, sondern über mehrere Jahre in Form der Afa-Abschreibungen. 

Das Nettoergebnis des Ergebnishaushalts weist ein Saldo von -345.600 € auf. Nach Entnahme bzw. Zufüh-

rung von Haushaltsrücklagen liegt dieses bei -209.900 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellt man dem positiven Saldo der Rücklagen (Ergebnishaushalt / 135.700 €) den negativen Saldo des 

Haushaltsergebnisses (Finanzierungshaushalt / -120.300 €) gegenüber, stellt sich das Ergebnis mit einem 

leichten Plus von 15.400 € dar. 

 

 

Investive Einzelvorhaben (größte außerordentliche Projekte) 

 Krabbelstube / 5. KiGa Gruppenraum (Ausfinanzierung) 

 Die letzten Zuschüsse des Landes OÖ. werden 2025 ausbezahlt. Damit wird dann das Darlehen für 

die Zwischenfinanzierung getilgt. 

 Linksabbieger Hauserstraße in Gewerbestraße  

 Die Grundeinlösekosten zu diesem Projekt werden 2025 noch ausbezahlt 

 Siedlungsstraßen / Gemeindestraßen 

 Eine kleine Summe ist für kurzfristige kleinere Sanierungen vorgesehen (kein konkretes Straßenbau-

projekt) 

 FF-Kommandofahrzeug (!! Anschaffung 2026 !!) 

 Aufnahme für den mittelfristigen Finanzplan zum Start der Förderabwicklung 

 Nebenhaus Feuerwehr  

 Rückzahlung eines „Gemeindeinternen Darlehens“ für den Kauf des Schauer-Hauses 

 Heimatbuch 

 Hochwasserschutz Aschachtal 

 Gemeindebeitrag zum Gemeindeverband Hochwasserschutz Aschachtal – Hochwasserschutzmaß-

nahmen in den betroffenen Gemeinden 

 Instandsetzung Kanal BA 06 (Verwendung Teil Kanalbaurücklage) 

 Straßenbeleuchtung 

Ausfinanzierung des Leuchtkörper-Tausches aus dem Jahr 2024 mit Fördermitteln 

 

Erträge 4.259.800,00 

Aufwendungen 4.605.400,00 

Nettoergebnis -345.600,00 

  

Haushaltsrücklagen Entnahme 212.500,00 

Haushaltsrücklagen Zuführung 76.800,00 

Summe (Saldo Rücklagen) 135.700,00 

  

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen -209.900,00 



 

Tarifaufstellung 2025 

jeweils inklusive Mehrwertsteuer beschlossen hat. 
Die gesetzlich festgelegte Kommunalsteuer beträgt 3 % (BGBl. 819/1993 idgF.). 
 
Diese oa. Steuern- und Abgabenhebesätze, sowie Gebühren werden mit 01. Jänner 2025 gültig. 

der Grundsteuer A (land- u. forstw.) mit 500 v.H. des Steuermessbetrages 

der Grundsteuer B (Grundstücke) mit 500 v.H. des Steuermessbetrages 

der Lustbarkeitsabgabe     lt. best. Verordnung vom 

05.02.2016 

der Hundeabgabe mit € 50,00 je Hund 

  € 20,00 für Wachhunde 

  € 

€ 

1 (ein) 

 

20,00 

Jagdhund/Jagdgesellschaft Neuk.  

frei  

für Hunde zur Ausübung eines 

Berufs/Erwerbs 

der Kanalbenützungsgebühr inkl. MwSt mit 

der Kanalbenützungsgebühr f. Schlachtbetriebe 

der Kanalpauschale WC/Waschmaschine 

€ 

€ 

€ 

5,12 

6,22 

15,32 

/m³ Wasser plus Grundgebühr 

/m³ inkl. MWSt 

inkl. MWSt  

der Kanalgrundgebühr inkl. MWSt mit € 172,15 bis 200 m² 

  € 230,12 bis 400 m² 

  € 287,10 ab 401 m² 

Kanalmindestanschlussgebühr (beinhaltet 150 m²) € 4.724,50 inkl. MWSt 

Kanalanschlussgebühr pro m² bebauter Fläche 

Kanalbenützungsgebühr für Niederschlagswässer 

Kanalpauschale Schwimmb. ab 10m³ Fassungsverm. 

Kanalpauschale Schwimmb. ab 200m³ Fassungsverm. 

€ 

€ 

€ 

€ 

31,49 

21,02 

464,50 

1.386,94 

inkl. MWSt 

inkl. MWSt 

inkl. MWSt 

inkl. MWSt 

Zählermiete für Wasser und/oder Kanal mit € 6,60 pro Jahr 

der Wasserbenützungsgebühr mit € 1,65 /m³ Wasser inkl. MWSt 

Wasserleitungsmindestanschlussgebühr € 2.832,50 inkl. MWSt 

Wasserleitungsanschlussgeb. pro m² bebauter Fläche 

Wasserleitungsanschlussgeb. pro m² für Lagerhallen,.. 

Wasserleitungsanschlussgeb. pro m² f. unbebaute 

Grundstücke welche einen Wasseranschluss erforder-

lich machen 

€ 

€ 

€ 

18,89 

7,61 

0,63 

inkl. MWSt 

inkl. MWSt 

inkl. MWSt 

  

der Müllabfuhrgebühr mit € 9,28 für 90 l Tonne 

  € 11,41 für 120 l Tonne 

  € 84,44 für 800 l Container 

  € 112,15 für 1.100 l Container 

  € 9,30 für 60 l Müllsack 

      lt. bestehender Verordnung 

Biomüllabfuhr € 36,32 pro Jahr je 120 l Tonne 

Biomüllabfuhr € 72,49 pro Jahr je 240 l Tonne 

Biosäckeverkauf (Mindestabnahme 10 Säcke) 120 Liter 0,95 € / 240 Liter 1,65 € / 8 Liter 0,40 € (je 

Sack) 



 

Woodys Saisonkarten      

Familie    124,00   

Familie ermäßigt    103,00   

Erwachsene    67,00   

Kinder/Jugendliche    31,00   

Woodys Tageskarten        

Familie    10,90   

Familie ermäßigt    9,50   

Erwachsene    5,20   

Erwachsene Donau-Card  3,10   

Erwachsene Abend (ab 17.00 Uhr)  3,10   

Kinder/Jugendliche    2,60   

Kinder/Jugendliche Donau-Card  1,30   

Kinder/Jugendliche Abend  1,30   

Zehnerblock        

Erwachsene    41,20   

Kinder/Jugendliche    19,60   

Minigolf        

Erwachsene    3,80   

Kinder    2,10   

Woody´s Preise 2025 

Diese „Dienstleistung“, organisiert 

durch die Gemeinde Neukirchen, gibt 

es seit 2012 für die Bewohner von 

Neukirchen und Eschenau. Dank meh-

rerer freiwilliger Fahrerinnen und Fah-

rer (aktuell 16) können derzeit 20 Bezieherinnen 

und Bezieher versorgt werden. 

 

Diese 20 sind gleichzeitig auch die Kapazitätsgren-

ze. Dadurch haben wir zur Zeit eine Warteliste. 

Durch diese Situation können wir leider nicht jeder 

Interessentin oder jedem Interessenten die Möglich-

keit zum Bezug von Essen auf Rädern sofort ermög-

lichen. Umstände wie Alter, Mobilität und familiäre 

Anbindung müssen von uns daher zukünftig auch 

berücksichtigt werden. 

 

Scheuen Sie jedoch trotzdem nicht sich bei Bedarf 

und Interesse bei uns zu melden. Bei kurzfristigem 
Bedarf (nach einer Operation, Krankheit eines be-
treuenden Familienangehörigen, …) versuchen wir 

vorübergehend eine Lösung zu finden. 

Essen auf Räder 

Beim Eintreffen eines Notfalls ist es für Vorsorgemaßnahmen zu spät! Das Ziel des OÖ Zivilschutzes ist, 

den Bürgern eventuelle Gefahren aufzuzeigen und sie bei der Vorbereitung für einen krisenfesten Haushalt 

mit hilfreichen Tipps zu unterstützen. Auf der Homepage www.zivilschutz-ooe.at gibt es in der Rubrik 

„Hilfe zum Selbstschutz“ zahlreiche Informationen aber auch Broschüren zum Download. Aktuell bewirbt 

der Zivilschutzverband besonders den Familien-Notfallplan. Nutzen Sie die Möglichkeiten und informieren 

Sie sich. 

Familien Notfallplan des Oö. Zivilschutzverbandes 

http://www.zivilschutz-ooe.at


 

Geburten 

Unsere jüngsten Gemeindebürger: 

Fenneis Valerie, Tochter von  

Fenneis Isabel Maria und Hofinger 

Raimund, Hofing 26; 

 

Bauinger Vera, Tochter von Bauinger 

Viktoria und David, Pühret 26; 

 

Eisterer Albert, Sohn von Ploberger  

Lisa und Eisterer Wolfgang, Feuermühl 1; 

 

Ratzenböck Vera, Tochter von Ratzen-

böck Marlene und Christopher, Straß 7; 

Hauskoordinator*in für betreubares Wohnen 

Haben Sie Interesse und Freude an der Begegnung 

und Unterstützung älterer Menschen und deren An-

gehörigen? Für unser betreubares Wohnen in der 

Feldstraße suchen wir Personen, die für etwa 4 

Stunden pro Woche, im Block an einem Tag, die 

Bewohner des Hauses unterstützen. Um mögliche 

Krankenstände und ähnliches abzudecken, würden 

zumindest 2 Personen gesucht, die sich abwechseln 

könnten. 

Folgende Aufgaben erwarten Sie: 

 Beratung und Unterstützung der Bewohner 

bei der Organisation von Dienstleistungen 

(z.B.: Arztbesuche, Essen auf Rädern, Haus-

krankenpflege, verschiedenste Anträge, …) 

 Förderung von gemeinschaftlichen Aktivitä-

ten und Treffen der Hausbewohner 

Ihre mögliche Entlohnung würde im Rahmen eines 

Anstellungsverhältnisses mit der Caritas OÖ. erfol-

gen. Im Rahmen der Caritas gäbe es auch eine fach-

liche Unterstützung sowie Weiterbildungsmöglich-

keiten. 

 

Haben Sie keine Scheu! Bei Interesse und weiteren 

Fragen steht Ihnen Amtsleiter Clemens Stadler 

(07278/3255) telefonisch oder persönlich zur  

Verfügung. 



 



 



 

Landesmusikschule Neukirchen am Walde 

Musik, Bildung und Kultur im Einklang! 

Schnupperwoche an der Landesmusikschule Neukirchen am Walde 
 

Bald ist es wieder so weit: Vom 24. bis 28. März öffnet die Landesmusikschule ihre Pforten zu 

den alljährlichen Schnuppertagen. Während dieser Woche besteht für Interessierte die Möglichkeit, beim 

regulären Unterricht zuzuhören und sich so einen Eindruck vom Musikschulalltag, vom Ablauf einer  

Unterrichtsstunde und von den Lehrkräften zu verschaffen. Gerade für diejenigen, die vom familiären Um-

feld her noch nicht musikalisch geprägt sind, ist es eine tolle Gelegenheit, in die Materie hineinzuschnup-

pern und sich unverbindlich verschiedene Instrumente anzusehen und -zuhören. Auch wenn das übliche 

Einstiegsalter zum Erlernen eines Instruments das Grundschulalter ist, möchten wir ausdrücklich auch Ju-

gendliche und Erwachsene, Neu- oder Wiedereinsteiger dazu 

motivieren, an den Schnuppertagen bei uns vorbeizuschauen. Für 

Freude am Musizieren gibt es keine Altersgrenze! 

 

Folgende Fächer werden an der Musikschule Neukirchen ange-

boten:  

Musikwerkstatt für Kinder im Vorschulalter (Heidi Daller), 

Blockflöte (Heidi Daller, Claudia Gerauer), Querflöte (Tanja 

Linseder), Klarinette (Peter Breitenbach), Trompete (Roman An-

zengruber), Flügelhorn (Roman Anzengruber), Klavier (Georg 

Luntsch), Violine (Jan Mares), Gitarre (Roswitha Steindl), Hackbrett (Roswitha Steindl), Zither (Roswitha 

Steindl), Schlagwerk (Daniel Stockhammer). 

 

Ein detallierter Plan mit den Wochentagen und Uhrzeiten, an denen das jeweilige Instrument unterrichtet 

wird, ist ab ca. Mitte März über verschiedene Kanäle (Homepage der Landesmusikschule Waizenkirchen, 

Facebookseite) abzurufen und wird auch an den Schulen und im Kindergarten bekanntgegeben. Während 

der Schnupperwoche hängt dieser Plan auch in der Musikschule aus. 

 

Weitere Unterrichtsangebote gibt es an den anderen Zweigstellen des Musikschulverbandes Waizenkirchen

-Peuerbach. Die Fächerangebote – und ab ca. Mitte März auch die entsprechenden Schnupperwochenpläne 

– der Musikschulen St. Agatha, Waizenkirchen, Prambachkirchen, Peuerbach und Natternbach sind auf 

unserer Homepage zu finden. 

 

Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch! 

 

Landesmusikschule Neukirchen am Walde  

Claudia Gerauer  

 

Musikschulanmeldungen werden jederzeit gerne entgegengenommen. 

Das Anmeldeformular und das Unterrichtsangebot finden Sie auf unserer Homepage. Für Fragen steht 

Ihnen Dir. Norbert Hebertinger via E-Mail unter ms-

waizenkirchen.post@ooe.gv.at gerne zur Verfügung.  

Besuchen Sie uns auch im Internet:  

https://waizenkirchen.landesmusikschulen.at/ oder auf Facebook  

„LMS Peuerbach Waizenkirchen“  
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